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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: KlimaDiesel90 - SYNTHETISCHER KRAFTSTOFF HVO (HYDROTREATED
VEGETABLE OILS) NACH DIN EN 15940

CAS-Nummer:
928771-01-1
EG-Nummer:
618-882-6
Registrierungsnummer 01-2119450077-42
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Verwendung des Stoffes / des Gemisches Kraftstoff für Dieselmotoren; Diesel Mischkomponente
Verwendungen, von denen abgeraten wird Andere Verwendungen werden nicht unterstützt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:
Klima Kraftstoffe GmbH
Lange Straße 100-106
27318 Hoya
Telefon 04251 812-0

Auskunftgebender Bereich: info@klima-kraftstoffe.de
1.4 Notrufnummer: 24-Stunden-Notrufnummer: +1 872 5888271 (CSG)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

d~� GHS08 Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

d~�
GHS08

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Regenerativer Kohlenwasserstoff
Gefahrenhinweise
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweise
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
Zusätzliche Angaben:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
2.3 Sonstige Gefahren Brennbare Flüssigkeit. Kontaminationsgefahr für Boden und Grundwasser.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
CAS-Nr. Bezeichnung
CAS: 928771-01-1
Regenerativer Kohlenwasserstoff
>99%
Asp. Tox., Cat. 1; H304
Identifikationsnummer(n)
EG-Nummer: 618-882-6
Zusätzliche Hinweise: (REACH Registrierungs-Nr.): 01-2119450077-42

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Nach Einatmen:
Wenn Atemprobleme oder andere Symptome einer Exposition auftreten, den Betroffenen von der
Expositionsquelle entfernen und in angenehmer Position an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der
Symptome sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Bei Atemstillstand der betroffenen Person Atemwege
freimachen und sofort künstliche Beatmung einleiten. Bei auftretenden Atembeschwerden sollte durch
ausgebildete Person Sauerstoff zugeführt werden. Sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
Nach Hautkontakt:
Kontaminierte Schuhe und Kleidung entfernen und betroffene(n) Bereich(e) mit reichlich Wasser abspülen. Ist
die Hautoberfläche verletzt, sterile Abdeckung auflegen und medizinische Hilfe aufsuchen. Ist die
Hautoberfläche nicht verletzt, betroffene(n) Bereich(e) gründlich durch Waschen mit milder Seife und Wasser
oder einem wasserfreien Handreiniger reinigen. Wenn sich eine Reizung oder Rötung entwickelt, Arzt
aufsuchen. Kontaminierte Kleidung vor dem erneuten Tragen waschen. Wird das Produkt in oder unter die
Haut oder irgendein Körperteil injiziert, muss die Person sofort von einem Arzt untersucht werden, unabhängig
von Aussehen und Größe der Wunde (siehe Hinweis für den Arzt).
Nach Augenkontakt:
Wenn durch Exposition Reizung und Rötung auftritt, Augen mit reinem Wasser ausspülen. Bei Anhalten der
Symptome Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:
Aspirationsgefahr: Kein Erbrechen herbeiführen oder etwas in den Mund geben, weil dieses Material in die
Lungen eintreten kann und schwere Lungenschäden verursachen kann. Wenn betroffene Person schläfrig
oder bewusstlos ist und sich übergibt, auf die linke Seite legen, mit dem Kopf nach unten. Wenn möglich, die
betroffene Person nicht unbeaufsichtigt lassen und Atmung ständig überwachen. Medizinische Hilfe
aufsuchen.
Hinweise für den Arzt:
VORSICHT! Das Erste Hilfe Personal muss sich bewusst sein, dass es bei der Rettung selbst ein Risiko
eingeht. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. (Siehe Abschnitt 8)
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Akut: Bei hohen Dampfkonzentrationen, Reizung der Atemwege, Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit, Kopfschmerz
und andere Auswirkungen auf das ZNS möglich.
Verzögert: Trockene Haut und mögliche Reizung bei wiederholter oder längerer Exposition.
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Die orale Aufnahme des Produktes kann durch den typischen Geruch
festgestellt werden. Bei oraler Aufnahme keine Milch, Alkohol oder andere Fettlösungsmittel geben. Ggf.
Sauerstoffbeatmung. Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. Kreislauf
überwachen, evtl. Schockbehandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Trockenchemikalie, Kohlendioxid oder Schaum wird empfohlen. Sprühwasser wird empfohlen, um exponierte
Materialien oder Strukturen zu kühlen oder zu schützen. Kohlendioxid kann Sauerstoff verdrängen. Vorsicht
bei Verwendung von Kohlendioxid in begrenzten Räumen.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Keine
Anwendung von Wasser und Schaum auf derselben Oberfläche, da Wasser den Schaum auflöst.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Ungewöhnliche Brand-/Expositionsgefahren: Dieses Material kann sich bei Hitze, Funken, Flammen oder
anderen Zündquellen entzünden (z. B. statischer Elektrizität, Leuchtmelder oder mechanischer/elektrischer
Ausrüstung und elektronischen Geräten wie Mobiltelefone, Computer, Taschenrechner und Pager, die nicht
als sicher zertifiziert wurden). Kann innerhalb geschlossener Gebäude, in engen Räumen, im Freien oder in
der Kanalisation Dampf-/Luftexplosion erzeugen. Dieses Produkt schwimmt auf der Wasseroberfläche und
kann dort entzündet werden. Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich in Bodennähe anreichern. Wenn
Behälter nicht ordentlich gekühlt wird, kann er in Folge der Hitze des Brandes zerplatzen.
Gefährliche Verbrennungsprodukte: Verbrennung kann Rauch, Kohlenmonoxid (CO) und andere Produkte
einer unvollständigen Verbrennung bilden. Stickoxide (NOX) und Schwefeloxide (SxOy) können sich ebenfalls
bilden.
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Bei Bränden mit offenen Flammen müssen Noteinsatzkräfte im unmittelbaren Gefahrenbereich vollständige
Feuerwehrschutzkleidung tragen. Falls die potentielle chemische Gefahr unbekannt ist, sollte in
geschlossenen oder begrenzten Räumen ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen werden. Ferner
sollte den Bedingungen entsprechende zusätzliche, geeignete Schutzausrüstung getragen werden (siehe
Abschnitt 8). Gefahrenbereich sofort absperren, nicht autorisierte Personen fernhalten. Überlaufen/
Freisetzung stoppen, wenn dies gefahrlos durchgeführt werden kann. Unbeschädigte Behälter aus der
unmittelbaren Gefahrenzone entfernen, wenn dies gefahrlos durchgeführt werden kann. Sprühwasser kann
nützlich sein, um die Entstehung von Dämpfen einzuschränken oder diese zu verteilen und Personen zu
schützen. Ausbreiten brennender Flüssigkeit mit Kühlwasser vermeiden. Dem Brand ausgesetzte Ausrüstung
mit Wasser kühlen, wenn dies gefahrlos durchgeführt werden kann.
Siehe Abschnitt 9 für entzündliche Eigenschaften, einschl. Flammpunkt und Flamm(Explosions)-Grenzen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Ausgelaufenes Produkt stellt eine Brandgefahr dar und kann eine explosive Atmosphäre bilden. Alle
Zündquellen und heiße metallische Oberflächen von Ausgelaufenem/Freigesetztem fernhalten, wenn
gefahrlos möglich. Verwendung explosionsgeschützter elektrischer Ausrüstung wird empfohlen. Entgegen der
Windrichtung und weg vom Ausgelaufenen/Freigesetzten aufhalten. Direkten Kontakt mit Material vermeiden.
Bei größeren Mengen an Verschüttetem, Personen, die in Windrichtung des Ausgelaufenen/Freigesetzten
stehen, darauf hinweisen. Unmittelbaren Gefahrenbereich sofort absperren und nicht autorisierte Personen
fernhalten. Zusätzlich andere geeignete Schutzausrüstung, inklusive Atemschutz, gemäß den Erfordernissen
tragen (s iehe Abschnitt 8).  Siehe Abschnitt 2 und 7 für weitere Angaben zu Gefahren und
Vorsichtsmaßnahmen. Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigter Freisetzung benachrichtigen Sie
die zuständige Behörde gemäß allen zutreffenden Bestimmungen.
6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Überlaufen/Freisetzung stoppen, wenn dies gefahrlos durchgeführt werden kann. Ausgelaufenes Material vor
dem Eindringen in die Kanalisation, Gullies, andere inoffizielle Entwässerungssysteme und natürliche
Gewässer abhalten. Wasser sparsam einsetzen, um Kontamination, insbesondere der Umwelt, so gering wie
möglich zu halten. Tritt ausgelaufenes Produkt in Wasser ein, zuständige Behörden verständigen und über die
Gefahrstoffe informieren.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Zuständige Behörden gemäß den geltenden Vorschriften informieren. Sofortige Aufreinigung von
Ausgelaufenem wird empfohlen. Ausgelaufenes für spätere Rückgewinnung oder Entsorgung großflächig
eindämmen. Ausgelaufenes mit inertem Material aufnehmen (z. B. Sand) und dann in einen geeigneten
Abfallbehälter geben. Bei Ausgelaufenem auf Wasser, dieses mit entsprechenden Methoden entfernen (z. B.
abschöpfen, sperren oder Absorptionsmittel). Bei einer Kontamination des Erdreichs kontaminierte Erde
gemäß den örtlichen Vorschriften zur Sanierung oder Entsorgung entfernen. Empfohlene Maßnahmen
basieren auf den wahrscheinlichsten Verschüttungsszenarien für dieses Material; die örtlichen Bedingungen
und Vorschriften können jedoch die Wahl der zu treffenden entsprechenden Maßnahmen beeinflussen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Von Zündquellen wie z. B. Hitze/Funken/offene Flammen fernhalten. Rauchen verboten. Vorbeugende
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Keine funkenbildenden Werkzeuge benutzen. Vor

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Handhabung sämtliche Sicherheitsratschläge lesen und verstehen. Dämpfe und Nebel nicht einatmen. Nur im
Freien oder in gut gelüftetem Bereich verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. Nach dem Umgang mit diesem Produkt gründlich waschen. Geeignete persönliche
Schutzausrüstung tragen.

Behälter langsam öffnen, damit Druck ggf. entweichen kann. Elektrostatische Ladung kann sich ansammeln
und eine gefährliche Situation beim Umgang oder der Verarbeitung dieses Materials erzeugen. Um einen
Brand oder eine Explosion zu vermeiden, muss die statische Elektrizität während der Überführung durch
Erdung und Potentialausgleich der Behälter und der Ausrüstung vor dem Überführen des Materials abgeleitet
werden. Die Verwendung explosionsgeschützter elektrischer Ausrüstung wird empfohlen und kann erforderlich
sein (siehe entsprechende Brandschutzcodes für spezielle Anforderungen bezüglich Potenzialausgleich/
Erdung). Begrenzte Räume wie Tankanlagen oder Gruben nicht betreten, ohne vorher die entsprechenden
Vorkehrungen getroffen zu haben. Keine kontaminierte Kleidung oder Schuhe tragen. Kontaminierte Kleidung
von Zündquellen wie Funken oder offenen Flammen fernhalten. Kann bei Umgebungstemperatur leicht
verdampfen. Dämpfe sind schwerer als Luft und können eine explosive Mischung aus Dampf und Luft bilden.
Vorsicht! Ansammlung in engen Räumen und niedrig liegenden Bereichen.

Nur als Brennstoff verwenden. Wegen seiner Entflammbarkeit und seinen potentiell toxischen Eigenschaften
nicht als Lösungsmittel verwenden. Absaugen mit dem Mund kann zu einer gefährlichen oder tödlichen
Lungenaspiration führen.

Die Verwendung von Kohlenwasserstoffbrennstoffen in einem Bereich, ohne ausreichende Belüftung, kann zu
gefährlichen Konzentrationen von Verbrennungsprodukten führen (z. B. Kohlenmonoxid, Schwefel- und
St i ckoxide ,  Benzo l  und  andere Koh lenwassers to f fe )  und/oder  zu  ge fähr l i ch  n iedr igen
Sauerstoffkonzentrationen.

Abgase von Verbrennungsanlagen enthalten gefährliche Verbrennungsprodukte und sind als mögliche
Krebsgefahr für den Menschen eingestuft.

Hochdruckeinspritzung von Kohlenwasserstoffbrennstoffen, Hydraulikölen oder Fetten unter die Haut können
ernsthafte Konsequenzen haben, auch wenn keine Symptome und keine Verletzung sichtbar sind. Dies
geschieht unbeabsichtigt bei der Verwendung einer Hochdruckapparatur wie z. B. Hochdruckschmierpressen,
Brennstoffeinspritzanlagen oder durch Pinhole-Leckagen an Leitungen der Hochdruckhydraulikölausrüstung.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Behälter dicht geschlossen halten und ordnungsgemäß beschriften. Dieses Material in kühlen, trockenen, gut
belüfteten Bereichen außerhalb der Reichweite von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, heißen
Metalloberflächen und allen Zündquellen verwenden und lagern. Nur in geeigneten Behältern aufbewahren.
Bereich mit „Rauchen und offene Flammen verboten“ kennzeichnen. Von unverträglichen Stoffen fernhalten
(siehe Abschnitt 10). Behälter vor physikalischem Schaden schützen.
„Leere“ Behälter enthalten Rückstände und können gefährlich sein. Solche Behälter nicht unter Druck setzen,
schneiden, schweißen, löten, verbinden, bohren, schleifen oder der Hitze, Flammen, Funken oder anderen
Zündquellen aussetzen. Sie können explodieren und Verletzungen oder den Tod verursachen. „Leere“ Fässer
müssen vollständig entleert werden, richtig verschlossen und sofort zum Lieferanten oder zum Fassrecycling
versendet werden. Alle Behälter müssen in einer umweltfreundlichen sicheren Art und in Übereinstimmung mit
staatlichen Vorschriften entsorgt werden. Vor dem Arbeiten an oder in Fässern, die dieses Material enthalten
oder enthalten haben, informieren Sie sich bezüglich reinigen, reparieren, schweißen oder anderen geplanten
Ausführungen in der entsprechenden Anleitung. Separate Lagerung oder im Freien wird empfohlen. Lagerung
in Gebäuden muss die Normen der Länder oder der Kommission und die entsprechenden Brandschutzcodes
erfüllen.
Zusammenlagerungshinweise: Von unverträglichen Stoffen fernhalten (siehe Abschnitt 10).
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse: 3 (TRGS 510)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Entfällt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Zusätzliche Hinweise:
In Abwesenheit nationaler Grenzwerte empfiehlt die American Conference of Government Industrial
Hygienists (ACGIH) folgenden Grenzwert für Dieselkraftstoff: TLV®-TWA (8h) 100 mg/m3 (IFV).

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Schutzmaßnahmen: Wenn gegenwärtige Belüftungspraktiken nicht ausreichen, um luftgetragene
Konzentration unter den festgelegten Expositionsgrenzen zu halten, können zusätzliche technische
Schutzmaßnahmen erforderlich sein.
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Atemschutz
Falls die Exposition in der Luft möglicherweise die Expositionsgrenze überschreitet, sollte ein zugelassener
luftreinigender Atemschutz mit Typ A, Filter für organische Gase und Dämpfe (laut Angabe des Herstellers),
verwendet werden.
Handschutz
Tragen von undurchlässigen Handschuhen, die gegenüber dem speziellen Material unempfindlich sind, wird
empfohlen, um Hautkontakt zu vermeiden. Benutzer sollte dies mit Herstellern überprüfen, um die Dichtigkeit
ihrer Produkte zu überprüfen. Vorgeschlagenes Hand-Schutzmaterial: Nitrilkautschuk mit einer
Permeationszeit > 480 min nach EN 374.
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz, der EN 166 erfüllt oder übertrifft, wird zum Schutz gegen möglichen Augenkontakt, Reizung
oder Verletzung empfohlen. Abhängig von den Einsatzbedingungen kann ein dicht sitzender Augen- und
Gesichtsschutz notwendig sein.
Körperschutz:
Hautschutz
Je nach Exposition und Gebrauchsbedingungen kann ein zusätzlicher Schutz notwendig sein, um einen
Hautkontakt zu vermeiden, einschließlich chemikalienbeständiger Stiefel, Schürzen, Armschutzhüllen,
Hauben, Overalls oder Vollschutzanzüge.
Sonstige Schutzmaßnahmen
Andere Schutzausrüstung: Im Arbeitsbereich sollte sich eine Augenwasch- und Schnellflutdusche befinden.
Schuhe und kontaminierte Kleidung vor dem erneuten Tragen gründlich reinigen.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Expositionsbegrenzung: Siehe Abschnitte 6, 7, 12 und 13.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aggregatzustand Flüssig
Farbe Farblos
Geruch: Nach Kohlenwasserstoffen
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -20 °C (bei 101,325 kPa)
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 180-320 °C (bei 101,325 kPa)
Entzündbarkeit Ja
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.
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Flammpunkt: >61 °C (101,325 kPa (EN ISO 2719))
Zündtemperatur: >200 °C (bei 101,325 kPa)
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Gemisch ist unlöslich (in Wasser).
Viskosität:
Kinematische Viskosität bei 20 °C 4 mm2/s
Kinematisch bei 40°C
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Löslichkeit
Wasser: Unlöslich.
pH-Wert (2%)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) >6,5 logWert

Nicht bestimmt.
Dampfdruck bei 25 °C: <1 kPa
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte: Nicht bestimmt.
Relative Dichte bei 15 °C 0,77-0,79 kg/L (EN ISO 12185)
Dampfdichte Nicht bestimmt.
Relative Dampfdichte >1 (Luft = 1)

9.2 Sonstige Angaben
Aussehen:
Form: Flüssig
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Selbstentzündungstemperatur Nicht bestimmt.
Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
Zustandsänderung
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

Angaben über physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfällt
Entzündbare Gase entfällt
Aerosole entfällt
Oxidierende Gase entfällt
Gase unter Druck entfällt
Entzündbare Flüssigkeiten entfällt
Entzündbare Feststoffe entfällt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfällt
Pyrophore Flüssigkeiten entfällt
Pyrophore Feststoffe entfällt
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische entfällt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entzündbare Gase entwickeln entfällt
Oxidierende Flüssigkeiten entfällt
Oxidierende Feststoffe entfällt
Organische Peroxide entfällt
Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfällt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff entfällt
Weitere Angaben Dämpfe sind schwerer als Luft.

Löslichkeit: Löslich in organischen Lösungsmitteln.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität Chemisch nicht reaktiv.
10.2 Chemische Stabilität
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei normalen Temperaturbedingungen und zweckbestimmter Verwendung stabil.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Bei vorschriftsmäßiger Handhabung und Lagerung werden keine gefährlichen Reaktionen erwartet.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Zündquellen vermeiden. Dampfansammlung vermeiden. Unter
bestimmten Umständen kann sich das Produkt infolge statischer Elektrizität entzünden. Maßnahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen.
10.5 Unverträgliche Materialien:
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln vermeiden.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemäßer Lagerung/Handhabung und Beförderung. Bei einer
thermischen oder oxidativen Zersetzung entsteht ein komplexes Gemisch aus luftverunreinigenden
Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen wie z. B. Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid(CO2), Schwefeldioxid
(SO2) und weiteren organischen Verbindungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die vorliegenden Informationen über toxikologische Wirkungen des Gemisches basieren auf Daten zum
Produkt, auf Kenntnis der Komponenten und der Toxikologie ähnlicher Produkte. Sofern nicht anders
angegeben gelten die nachfolgenden Angaben für das Produkt als Ganzes.
Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Akute Toxizität:
Das Gemisch ist nicht als akut toxisch eingestuft.
LD50 = 2000 mg/m3, 4 h, Ratte, orale Aufnahme.
LD50 > 2000 mg/kg, Ratte, dermale Aufnahme.
Geringfügig toxisch. Basierend auf Ergebnissen aus Tests mit strukturell ähnlichen Stoffen (Test ist äquivalent
oder ähnlich den OECD-Richtlinien 401).
Testergebnisse oder anderweitige Studienergebnisse erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstu-fung.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Nicht hautreizend.
Schwere Augenschädigung/-reizung
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut Nicht sensibilisierend.
Keimzellmutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Aspirationsgefahr Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Haut- und Augenkontakt sind die Hauptwege der Exposition. Die Exposition kann aber auch durch Einatmen
oder versehentliche Aufnahme erfolgen.
11.2 Angaben über sonstige Gefahren
Endokrinschädliche Eigenschaften

Der Stoff ist nicht enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Das Produkt wird als giftig für Wasserorganismen mit potenziell schädlichen Auswirkungen auf die aquatische
Umwelt angesehen. Einstufung: H411; Chronisch Kat. 2.

Aquatische Toxizität:

NOEL 1 mg/L /(21d) (QSAR Petrotox)

LL50 ≥1.000 mg/l /(96h (Fisch)

EL50 ≥100 mg/l /(72h) (Algen)

≥100 mg/l /(48h) (Daphnien)
(Fortsetzung auf Seite 8)
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Produkt wird als inhärent biologisch abbaubar angesehen. Einigen Kohlenwasserstoffbestandteilen des
Gemisches wird vorausgesagt, dass sie die Kriterien für Persistenz erfüllen. Andere Bestandteile können
durch Mikroorganismen unter aeroben Bedingungen leicht abgebaut werden.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Log (KOW) Werte, die für HVO gemessen wurden, liegen bei ca. 6,5 und werden daher als potenziell
bioakkumulativ betrachtet. In der Praxis können metabolische Prozesse oder physikalische Eigenschaften
diese Auswirkung verhindern oder die Bioverfügbarkeit einschränken. Das Bioakkumulationspotenzial von
Verbindungen mit höherem Molekulargewicht ist durch die geringe Wasserlöslichkeit und die Größe der
Moleküle negative beeinflusst.

Bioakkumulationspotenzial ~6,5 /Log (KOW)

12.4 Mobilität im Boden
Freisetzungen im Wasser führen zu einem Kohlenwasserstofffilm, der auf der Oberfläche treibt und sich
ausbreitet. Für die leichteren Komponenten ist das Verdampfen ein wichtiger Verlustprozess, der die Gefahr
für Wasserorganismen vermindert. Die Photooxidation auf der Wasseroberfläche ist ebenfalls ein signifikanter
positiver Verlustprozess, insbesondere für polyzyklische aromatische Verbindungen. In Wasser wird die
Mehrzahl der Komponenten auf dem Sediment absorbiert. Die Adsorption ist der überwiegende physikalische
Vorgang der Freisetzung ins Erdreich. Adsorbierte Kohlenwasserstoffe bauen sich sowohl im Wasser als auch
im Erdreich langsam ab.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.
Dieser Stoff hat für Nichtzielorganismen keine relevanten endokrinschädigenden Eigenschaften, da er nicht
die Kriterien gemäß Abschnitt B der Verordnung (EU) Nr. 2017/2100 erfüllt.
12.7 Andere schädliche Wirkungen
Weitere ökologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:
Dieses Material - falls entsorgt wie produziert - ist gemäß der Richtlinie 2008/98/EG als gefährlicher Abfall zu
betrachten und unterliegt den Bestimmungen dieser Richtlinie.
Produktentsorgung: Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen. Wenn möglich der
Wiederverwertung zuführen. Entsorgung entsprechend dem Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz (KrWG). Der
Kontakt von freigesetztem Material mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen muss
vermieden werden. Leere Gebinde können Restmengen enthalten. Leere Behälter stellen eine Brandgefahr
dar, da sie entzündliche Produktreste und -dämpfe enthalten können. Leere Behälter niemals schweißen oder
löten.
Rechtsvorschriften bei der Abfallbehandlung
Entsorgung: Richtlinie 2008/98/EG
Abfallverbrennung: Richtlinie 2010/75/EU
Deponierung: Richtlinie 1999/31/EG
Europäisches Abfallverzeichnis
Der angegebene Abfallschlüssel stellt nur eine Empfehlung dar. Für die konkrete Festlegung des
Abfallschlüssels ist der Abfallerzeuger verantwortlich. Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder
Verunreinigungen können die Verwendung einer anderen Abfallschlüsselnummer durch den Abfallerzeuger
notwendig machen.

13 07 01* Heizöl und Diesel

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

 DE 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA UN1202

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ADR 1202 DIESELKRAFTSTOFF
IMDG, IATA DIESEL FUEL

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, IMDG, IATA

dc̀gx
Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe
Gefahrzettel 3 

14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA III

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Wird dieses Material in internationalen Gewässern auf

Schiffen transportiert, dann geschieht dies nach
MARPOL Anhang 1.
Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl): 30
EMS-Nummer: F-E,S-E
Stowage Category A 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg
gemäß IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR
Begrenzte Menge (LQ) 5L
Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml

Beförderungskategorie 3 
Tunnelbeschränkungscode D/E

IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation": UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF, 3, III

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit ,  Gesundheits- und Umweltschutz/spezif ische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Gefahrenpiktogramme

d~�
GHS08

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Regenerativer Kohlenwasserstoff
Gefahrenhinweise
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweise
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Der Stoff ist nicht enthalten.
Seveso-Kategorie Das Produkt unterliegt der Seveso-Richtlinie.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeräten – Anhang II

Der Stoff ist nicht enthalten.

Anh a ng  I  -  B E SC H RÄN KT E  AU S GAN GS ST O FF E  FÜ R  EX P LO S IV S TO F FE  ( Ob e re r
Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Der Stoff ist nicht enthalten.

Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Der Stoff ist nicht enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Der Stoff ist nicht enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

Der Stoff ist nicht enthalten.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:
Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG) und Verordnung zum Schutz der Mütter am
Arbeitsplatz beachten.

Störfallverordnung:
Das Produkt unterliegt der Störfall-Verordnung, die dort angegebenen Mengenschwellen sind zu beachten.

Technische Anleitung Luft:
Klasse  Anteil in % Siehe Abschnitt 5.2.5 in Verbindung mit 5.4.9 TA Luft.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend.

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Berufsgenossenschaf t l iche Grundsätze für  arbe i tsmedizin ische Vorsorgeuntersuchungen,
Arbeitsplatzgrenzwerte, Wasserhaushaltsgesetz und technische Regelwerke beachten. TRGS 401 bei der
Auswahl geeigneter Handschuhe beachten.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Abkürzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

(Fortsetzung auf Seite 11)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1
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